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Pressemitteilung

Waldbühne Berlin: Land Berlin siegt mit avocado rechtsanwälte 
vor dem Kammergericht Berlin im Streit über die Nutzung der 
weltbekannten Veranstaltungsstätte 

Das Kammergericht Berlin gab der Berufung des Landes Berlin gegen die erstinstanzliche 

Entscheidung des Landgerichts Berlin in einem einstweiligen Verfügungsverfahren vollum-

fänglich statt (Az. 2 U 14.14.Kart).

Die Antragsteller hatten zunächst eine einstweilige Verfügung gegen einen vom Land Ber-

lin angestrebten Pachtvertrag mit dem bisherigen Nutzer der Waldbühne erreichen kön-

nen. Begründet wurde der Antrag u. a. mit kartellrechtlichen Erwägungen. Die Verfügung 

wurde vom Landgericht Berlin bestätigt. Das Landgericht erkannte eine Ausschreibungs-

pflicht des Pachtvertrags u.a. aus der kurz zuvor erlassenen Vergabe-Richtlinie 2014/23/

EU, Art. 3 und 12 GG. Diese Entscheidung hatte insbesondere in der regionalen Presse für 

Aufsehen gesorgt. 

Der hiergegen vom Land Berlin eingelegten Berufung gab das Kammergericht Berlin 

in Gänze statt. Wesentlich für das Gericht ist die Berechtigung der öffentlichen Hand,  

Pachtverträge als Maßnahme der Vermögensverwaltung ohne Ausschreibung vergeben zu 

dürfen. Weder aus dem Europarecht noch aus den Grundrechten sei eine Ausschreibungs-

pflicht zu entnehmen. Die beabsichtigte Vergabe des Pachtvertrags sei nicht willkürlich 

geplant gewesen. Auch das Kartellrecht verpflichte nicht zu einer Ausschreibung. Denn 

die beabsichtigte Dauerverpachtung einer Großveranstaltungsfläche betreffe einen na-

tionalen, wenn nicht internationalen Markt. Insofern könne das Land Berlin schon nicht 

marktbeherrschend sein. 

Vertreter Land Berlin 

avocado rechtsanwälte (Berlin): Dr. Klaus Greb (Partner)

Vertreter DEAG / Concert Concept  

Hogan Lovells (München, Hamburg): Dr. Falk Schöning (Counsel); Dr. Manuel Knebels-

berger (Associate) – aus dem Markt bekannt

Landgericht Berlin  

Richterin am Landgericht Gilge  

Kammergericht Berlin 

Vorsitzender Richter am Kammergericht Dr. Hawickhorst


